
452 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Erich 
Hof s t e t te r und Genossen, betreffend 
Novellierung des Einkommensteuergesetzes 

1967 (62/ A) und 

über den Antrag der Abgeordneten Pet e r, 
G r a f und Genossen, betreffend NoveUie­

rung des Einkommensteuergesetzes 1967 
(64/A) 

Am 3. März 1971 wurden die beiden obge­
nannten Initiativanträge zur Novellierung des 
Einkommensteuergesetzes 1967 im Nationalrat 
eingebracht. Der Antrag 62/ A der Abgeordneten 
Erich Hof s t e t t e r und Genossen führt zur 
Begründung aus, daß auf Grund des Bundes­
gesetzes vom 30. Oktober 1970, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1967 abgeändert wurde, 
alle jene überstundenzuschläge steuerpflichtig 
sind, die auf Grund von betrieblichen - über 
die kollektivvertraglichen und gesetzlichen Be­
stimmungen hinausgehenden - Regelungen ge­
währt werden. Außerdem ist die am 1. Jänner 
1971 geltende Regelung auch für jene Arbeit­
nehmer nachteilig, die überstundenzuschläge 
nicht auf Grund von lohngestaltenden Vorschrif­
ten, sondern auf Grund freiwilliger Vereinbarung 
erhalten. Der im Initiativantrag 62/ A enthaltene 
Gesetzentwurf dient daher dem Zweck, die ge­
schilderten Härten dadurch zu beseitigen, daß 
die Bindung der Steuerfreiheit an lohngestaltende 
Vorschriften aufgehoben wird. Gleichzeitig wird 
eine betragsmäßige Begrenzung für die steuer­
freien überstundenzuschläge sowie der Sonntags-, 
Peiertags- und Nachtzuschläge vorgeschlagen. 

Im Antrag der Abgeordneten Pet e r, G r a f 
und Genossen (64/A) wird ebenfalls zur Begrün­
dung auf das Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970 
verwiesen, das auf den seinerzeitigen Antrag 
(16/ A) der gleichen Abgeordneten zurückging. 
Die genannten Abgeordneten führen unter ande­
rem hiezu aus: Die neuerliche Änderung des Ein­
kommensteuergesetzes 1967 erweist sich deshalb 
als notwendig, weil sich die Aufnahme eines 

neuen Absatz 4 im § 3 des Einkommensteuer­
gesetzes für manche Arbeitnehmergruppen nach­
teilig ausgewirkt hat. Dieser neue Absatz 4 war 
in der ursprünglichen Fassung des Antrages 
16/A der Abgeordneten Pe te r, Robert G r a f 
und Genossen nicht enthalten und wurde im 
Lauf der Beratungen des Finanz- und Budget­
ausschusses nur deshalb in den gegenständlichen 
Antrag aufgenommen, um Bedenken Rechnung 
zu tragen, die vom Bundesministerium für Fi­
nanzen in diesem Zusammenhang geltend ge­
macht wurden. Absicht der Antragsteller war es 
jedenfalls, eine Regelung zu schaffen, die eine 
Beseitigung der leistungshemmenden betrags­
mäßigen Beschränkung der überstundenzuschläge 
in der Ziffer 17 und 18 zur Folge hat und selbst­
verständlich allen betroffenen Arbeitnehmern zu­
gute kommt. Dieses Ziel soll durch den vorlie­
genden Initiativantrag nunmehr vollends erreicht 
werden - und zwar dadurch, daß die Bindung 
der Steuerfreiheit an lohngestaltende Vorschrif­
ten aufgehoben wird. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die bei­
den Initiativanträge erstmals in seiner Sitzung 
am 6. Mai 197'1 in VermandJlung genommen. 
Ober den Antrag 62/ A berichtete Abgeordneter 
B ab a n i t z, über den Antrag 64/ A Abgeord­
neter San d m eie r. Abgeordneter DDr. Ne u­
n erbrachte gemeinsam mit Abgeordneten Dok­
tor B r 0 e s i g k e zum Antrag 64/A einen Zu­
satzantrag ein, durch welchem der Begriff der 
Cberstunde und auch der der Normalarbeitszeit 
im Gesetz definiert werden soll. N aeb W ortmel­
dungen der Abgeordneten S k r i t e k, DDr. Pi t­
te r man n, Dr. Muss i 1 und Dr. Kor e n, 
stellte Abgeordneter Dr. Tu 11 den Antrag, die 
Verhandlung über den Gegenstand zu unter­
brechen. Dieser Antrag fand die einhellige Zu­
stimmung des Ausschusses. 

Am 2. Juni wurde die Vorberatung in Gegen­
wart des Bundesministers für Finanzen Dr. A n­
d r 0 s c h fortgesetzt. über Antrag des Abgeord­
neten DDr. Pi t t e r man n wurde die Verhand-
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lung des Gegenstandes - nach einer Wortmel- meinsamen Antrag vor. übereinstimmend gab 
dung des Abgeordneten La n dm a n n - auf der Ausschuß auch der Meinung Ausdruck, daß 
14. Juni vertagt, um Gelegenheit zu 'geben; einen' unter dem Begriff der "Gruppen von Arbeit­
neuen Vorschlag der sozialistischen Abgeordneten nehmern" z. B. Arbeiter und Angestellte, Schicht­
genauer zu studieren. In der Sitzung am 14. Juni arbeiter oder abgegrenzte Berufsgruppen, WIe 
brachte zunächst Abg. Erich Hof s t e t t e r Chauffeure usw., zu verstehen sind. 
einen Abänderungsantrag zu seinem Initiativ- Bei der folgenden Abstimmung erhielt zu­
antrag 62/A ein; dieser Abänderungsantrag be- nächst der Initiativantrag 62/A mit dem hiezu 
zweckte vor allem eine Definition der Begriffe eingebrachten hbänderungsantrag nicht die Zu­
Normalarbeitszeit und überstunden sowie eine stimmung der Mehrheit des Ausschusses. Hin-
Verhinderung von Mißbräuchen bei der Berech- gegen wurde der Antrag 64/A unter Berücksichti-
nung derselben. Abg. DDr. Neu n e r ersetzte gung des bereits erwähnten Abänderungsantrages 
im Einvernehmen mit Abg. Dr. B r 0 e s i g k e der Abgeordneten DDr. Neu n e r, Dr. B r 0 e­
durch einen neuen Abänderungsantrag zum Initia- s ig k e und Erich Hof s t e t te reinstimmig 
tivantrag 64/A den seinerzeitigen Zusatzantrag angenommen. Der sich aus dieser Abstimmung er­
der gleichen Abgeordneten. Zu diesen neuen gebende Gesetzentwurf ist diesem Bericht beige­
Formulierungen sprachen die Abgeordneten druckt und wird somit vom Finanz- und Budget­
DDr. K ö n i g und Dr. B r 0 es i g k e. Da sich ausschuß dem Hohen Haus einstimmig Zur An­
die Standpunkte wesentlich angenähert hatten, nahme empfohlen. 
wurde auf Antrag des Abg. DDr. Pi t t e r-
man n die Sitzung unterbrochen, um den Frak- Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
tionen Gelegenheit zu geben, zu einem gemein- schuß daher den An t rag, der Nationalrat 
samen Gesetzesvorschlag zu kommen. wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z-

e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
Nach Wiederaufnahme der Sitzung legten die erteilen. 

Abgeordneten DDr. Neu n e r, Dr. B r 0 e-
s i g k e und Erich Hof s t e t t erden Abände­
rungsantrag zum Initiativantrag 64/A als ge-

Sandmeier 
Berichterstatter 

Wien, am 14. Juni 1971 

,Weikhart 
Obmann 

'j. 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Einkommensteuergesetz 1967 
abgeändert wird (Einkommensteuergesetz­

novelle 1971) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Einkommensteuerges,etz 1967, BOBl. 
Nr. 268, in der geltenden Fassung wird abge­
ändert wie folgt: 

1. Im § 3 Abs. 1 hat die Z. 17 ~u lauten: 

,,17. in überstundenentlohnungen ,enthaltene 
Zuschläge für Mehrarbeit. 
Als überstunde ,gilt jede über die Normalarbeits­
zeit geleistete Al1beitsstu.nde. Als Normalarbeits­
zeit gilt die 

a) auf Grund gesetzlicher Vorschri:ften, von 
Landesregierungen erlassenen Dienstord­
nungen, aufsichts behördlich genehmigten 
Dienst-(Besoldungs-)ordnungen der Kör­
perschaftJen des öffentlichen Rechtes oder 
der vom österreichischen Gewerkschafts­
hund für seine Bediensteten festgelegten 
Arbeitsordnung, festgesetzte Normal­
arbeitszeit oder 

b) durch Kollektivverträge oder Betriebsver­
einbarungen, die auf Grund besonderer 
kollektivvertraglicher Ermächtigungen ab­
geschlossen worden sind, festgesetzte Nor­
malarbeitszeit oder 

c) durch Betriebsvereinbarungen, die wegen 
Fehlens eines kollektivvertragsfähigen Ver­
tragsteiles (§ 3 Kollektivvertragsgesetzes, 
BGBl. Nr. 76/1947, in ,der geltenden Fas­
sung) auf der Arbeitgeberseite zwischen 
einem einzelnen Arbeitgeber und dem kol­
lekti vvertragsfähigen Vertrags teil auf der 
Arbeitnehmerseite abgeschlossen wurden, 
festgesetzte Normalarbeitszeit oder 

d) innerbetrieblich für alle Arbeitnehmer 
oder bestimmte Gruppen von Arbeit-

nehmern allgemein ü'hlich'e Normalarbeits­
zeit. 

Als übewtunde ,gilt jedoch im Falle der lit. d 
nur jene Arbeitszeit, die 40 Stunden in der 
Woche übersteigt, oder ,durch die die Tages­
arbeits,zeit überschritten wird, die sich auf Grund 
der Verteilung einer mindestens 40-stündigen 
wöchentlichen Normalarbeitsl!eit auf die ein­
zelnen Arbeitstage ergibt. 

Als Zuschläge für Mehrarbeit gelten die ·durch 
Vorschriften im Sinne der lit. a Ibis c festgelegten 
Zuschläge oder die gemäß lit.d ,innerbetrieblich 
für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen 
von Arbeitnehmern allgemein gewährten Zu-
6chläge;". 

2. Im § 3 Abs. 2 erhält der einleitende Halb­
satz folgenden Wortlaut: 

,,(2) Die im Abs. 1 Z. 16 angeführten Bezüge 
sind nur steuerfrei, " 

3. Im § 3 Abs. 3 treten an ·die Stelle der 
Worte "im Sinne des Albs. 1 Z. 16 bis 19" die 
Worte "im Sinne ,des Abs. 1 Z. 16". 

4. Der bisherige Abs. 4 des § 3 hat zu ent­
fallen. 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz ist anzuwenden 
a) wenn ,die Einkommensteuer veranlagt 

wird, erstmalig bei der Veranla.gung für 
das Kalenderjahr 1971; 

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder durch 
Jahresausgleich festgestellt wird, für Lohn­
zahlungszeiträume, die nach dem 31. De­
zember 1970 enden. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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